
Arbeitsprozeß bewußt eingegliedert wird, daß er sich 
zum Kollektiv zugehörig fühlt, daß er den Wert der 
Arbeit des Kollektivs und damit auch seine eigene Ar
beit schätzen lernt, daß er Verantwortung erhält und 
lernt, sie zu erfüllen. Deshalb müssen die Maßnahmen 
zur Umerziehung den Produktionsaufgaben des Kol
lektivs entsprechen, so daß mit deren Erfüllung auch 
die Erziehungsmaßnahmen realisiert werden. Es ist 
grundsätzlich falsch, wenn z. B. einem bedingt Ver
urteilten andere, in der Regel weniger bedeutende Ar
beiten mit der Begründung übertragen werden, er müsse 
sich erst bewähren.
In der Diskussion vertieften und illustrierten Schöffen 
und Mitglieder von Konfliktkommissionen die im Re
ferat vorgetragenen Thesen durch eigene Erfahrungen 
in ihren Betrieben. So schilderte ein Schöffe aus dem 
Kalksandsteinwerk Niederlehme, wie sich das Schöffen
kollektiv für einen bedingt verurteilten Kollegen ein
setzte, der sehr gute Leistungen vollbracht hatte, dem 
aber eine Prämie verweigert würde, weil er „noch Be
währung habe“. Andererseits konnte eine Schöffin aus 
dem Konsum-Bekleidungswerk Zeuthen berichten, wie 
sich eine Kollegin, die wegen Paßvergehens bedingt 
verurteilt worden war, in ihrer beruflichen und gesell
schaftlichen Arbeit so entwickelt hatte, daß sie zum 
Vertrauensmann gewählt wurde.
Zahlreiche interessante Beiträge bewiesen die Nofc- 
■wendigkeit, zur wirksamen Umerziehung der Rechts
verletzer die gesellschaftlichen Kräfte in breitem Maße 
in die Arbeit der Rechtspflegeorgane einzubeziehen. Re
ferat und Diskussion zeigten aber auch, daß diese ge
sellschaftliche Mitwirkung oft noch zu eng oder ein
seitig gesehen wird. So spielte zwar das Auftreten 
gesellschaftlicher Ankläger oder Verteidiger in der Dis
kussion eine große Rolle, aber das Mitwirken des Ver
treters des Kollektivs in der Hauptverhandlung fand 
kaum Erwähnung. Dabei müssen sich die Rechtspflege
organe gerade auf diese Form der Mitwirkung der 
gesellschaftlichen Kräfte im Strafverfahren orientieren, 
weil durch das Auftreten der Vertreter der Kollektive 
deutlich wird, in welchem Maße das betreffende Kol
lektiv bereits seine Verantwortung für die Umerziehung 
des Rechtsverletzers erkannt hat und worin die Hilfe 
der Rechtspflegeorgane bestehen kann. Damit soll in 
keiner Weise die Bedeutung der anderen Formen der 
Mitwirkung der Werktätigen verkannt werden, aber im 
Gegensatz zu diesen sollte das Auftreten von Ver
tretern der Kollektive in j e d e m  Strafverfahren er
reicht werden.
Die Diskussion bestätigte auch, daß die Zielstellung und 
die Methoden der Forschungsgruppe grundsätzlich 
richtig sind, daß aber noch konkreter erforscht werden 
muß, wie der Inhalt des Erziehungsprozesses gestrau
chelter Bürger im Kollektiv gestaltet sein muß, um 
erfolgreicher zu sein. Manche Bürgschaften kommen 
nicht zustande oder bestätigte Bürgschaften bleiben 
ohne Wirkung, weil ihr Inhalt unklar ist bzw. nur von 
Verboten bestimmt wird. Die Wissenschaft würde durch 
die Weiterführung der Forschungsarbeit in dieser Rich

tung den Rechtspflegeorganen konkrete Anleitung 
geben können, wie der Prozeß der Erziehung im Ar
beitskollektiv unterstützt werden kann.
Hatte das erste Referat die gesellschaftliche Erziehung 
Straffälliger in der DDR zum Gegenstand, so beschäf
tigte sich im zweiten Referat Frau Dr. Lucie F r e n 
z e i ,  Institut für staats- und rechtswissenschaftliche 
Forschung, mit dem Inhalt und Zweck der Strafaus
setzung zur Bewährung in Westdeutschland. Diese In
stitution, die im Jahre 1953 in das westdeutsche Straf
recht'eingeführt wurde* und auch in den Entwurf eines 
neuen westdeutschen StGB in der bestehenden Form 
im wesentlichen übernommen werden soll, hat zwar 
äußerlich sehr starke Ähnlichkeiten mit der bedingten 
Verurteilung, unterscheidet sich im Zweck und Inhalt 
aber grundsätzlich von dieser. Während die bedingte 
Verurteilung eine völlig neue Strafart ist, eine Strafe 
ohne Freiheitsentzug, die auf eine noch stärkere Ver
schmelzung des werktätigen Volkes mit der Strafrechts
pflege hinausläuft, handelt es sich bei der „Strafaus
setzung zur Bewährung“ um einen „stufenweisen 
Vollzug der Strafdrohung“. Das Gericht erkennt auf 
eine unbedingte Freiheitsstrafe, lediglich die Voll
streckung dieser Freiheitsstrafe wird von dem Ver
halten des Verurteilten in der Bewährungszeit abhängig 
gemacht. Die Referentin wies nach, daß der Bonner 
Staat mit der „Strafaussetzung zur Bewährung“ in 
breitestem Umfang mit staatlichen Mitteln in das Le
ben und in die Rechte des Betroffenen eingreift.
Insbesondere ordnen die Gerichte einschneidende Maß
nahmen bezüglich der politischen Rechte der Bürger an. 
In politischen Verfahren werden die Verurteilten mit 
Hilfe von Auflagen jahrelang reglementiert. Damit soil 
erreicht werden, daß sie sich während einer längeren Zeit 
jeder politischen Betätigung enthalten. Hierin zeigt sich 
der eigentliche Zweck der Strafaussetzung zur Be
währung.

*

In seinen Schlußbemerkungen hob der Leiter der For
schungsgruppe, Dr. Hans W e b e r ,  hervor, daß die sehr 
lebhafte Diskussion der Forschungsgruppe neue An
regungen gegeben habe. Durch die Gegenüberstellung 
der bedingten Verurteilung und der Strafaussetzung 
zur Bewährung in Westdeutschland sei der grundsätz
liche Unterschied der Strafpolitik in den beiden deut
schen Staaten für jeden sichtbar geworden. Damit sei 
erwiesen, daß Westdeutschland auch auf diesem Gebiet 
eine ganze historische Epoche hinter der Entwicklung 
in der DDR zurückgeblieben sei. Es wurde nach
gewiesen, daß Humanität und Gerechtigkeit allein im 
sozialistischen Staat konsequent verwirklicht werden 
und die Perspektive der gesellschaftlichen Entwicklung 
in ganz Deutschland durch die DDR bestimmt wil'd.

Dr. HARRY CREUZBURG, Berlin 3

3 Die „Strafaussetzung zur Bewährung“ wurde durch Neu- 
fassung der §§ 23 bis 25 StGB mit dem Dritten Strafrechts
änderungsgesetz vom 4. August 1953 (BGBl. I S. 735) oin- 
geführt.

Enge Zusammenarbeit der Rechtswissenschaftler 
mit den Rechtspflegeorganen im Bezirk Gera

Zwischen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena und den Rechts- 
pflegeorgaflen im Bezirk Gera wurde ein Freundschafts
vertrag abgeschlossen. Ziel des Freundschaftsvertrages 
ist es, durch eine enge und systematische Verbindung 
zwischen der Wissenschaft und der Praxis eine höhere 
Qualität in der Leitungstätigkeit der Rechtspflegeorgane 
zu erreichen.

In dem Freundschaftsvertrag verpflichtete sich die Fa
kultät u. a. dazu, die in der Praxis tätigen Juristen bei 
ihrer theoretischen Weiterbildung zu unterstützen. Dies 
soll durch Kurzlehrgänge und einzelne Vorträge sowie 
durch die Mitarbeit in einzelnen Forschungsgruppen er
folgen. Der Bezirksstaatsanwalt wurde in den Rat der 
Fakultät berufen und ist Mitglied der Prüfungskommis
sion zur Ablegung des Staatsexamens.
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